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Handlungshinweis 
 zur Nutzung der Dienstkraftfahrzeuge der Hochschule Harz 

 

Allgemein 

Es gelten die Richtlinien über die Haltung und Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen des 
Landes Sachsen-Anhalt (Kraftfahrzeugrichtlinien, siehe auch nachfolgenden Auszug) in der 
aktuellsten Fassung.  

Ansprechpartner in allen Belangen ist das Dezernat Liegenschaften/Bau/Technik, Herr 
Schmieder. 

 

Nutzung des Dienstwagens 

1. Prüfung der Zulässigkeit der Dienstwagennutzung 

Die Prüfung der Zulässigkeit der Dienstwagennutzung erfolgt bei der Beantragung 
der Dienstreise durch die entsprechend zuständigen Stellen. 
Im Rahmen von Dienstgängen (ibs. Fahrten zwischen den Standorten und 
Stadtfahrten) gilt die Genehmigung als erteilt. 
 

2. Belehrung 

Kraftfahrzeugführer werden vor der ersten Fahrt belehrt und in das Fahrzeug 
eingewiesen. Es erfolgt eine erstmalige Führerscheinkontrolle. Eine Nutzung des 
Dienstwagens ohne Einweisung ist ausgeschlossen. Die Dienstanweisung zur 
Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges ist von jedem Mitarbeiter zu beachten und 
schriftlich zu bestätigen. 
  

3. Buchung  

Die Buchung erfolgt für den Standort Wernigerode über: 
Georg Schmieder  gschmieder@hs-harz.de  Tel. -196 
Viola Kerlin         vkerlin@hs-harz.de          Tel. -197 
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Für den Standort Halberstadt über:     
Yvonne Schrader   poststelle-hbs-yvschrader@hs-harz.de Tel. -186 
 
Die Verfügbarkeit kann vorher über die Homepage des Dezernates 
Liegenschaften/Bau/Technik geprüft werden (Login notwendig). 
 

4. Vor Fahrtantritt 

Die Schlüsselübergabe erfolgt in der Regel am Tag der Fahrt nach vorheriger 
Terminvereinbarung. Halbjährlich erfolgt zu diesem Zeitpunkt eine wiederkehrende 
Führerscheinkontrolle. Das Fahrzeug ist nach Übernahme der Schlüssel durch den 
Kraftfahrzeugführer auf Beschädigungen und sichtbare Mängel zu prüfen. 
Unregelmäßigkeiten sind unverzüglich zu melden unter Verwendung Anlage 1. 
Der Anfangsstand des Kilometerzählers ist im Fahrtenbuch zu vermerken. 
 

5. Während der Fahrt 

Tanken:  
Die Tankkarte befindet sich in den Fahrzeugpapieren. Sie ist an Tankstellen 
folgender Marken gültig: 

ARAL    ENI    OMV    Westfalen    TOTAL    AGIP 

Der entsprechende PIN-Code wird während der Einweisung mitgeteilt. Falls während 
des Bezahlens ein Kilometerstand abgefragt wird, kann optional der aktuelle 
Kilometerstand eingetragen werden. Der Tankvorgang ist im Fahrtenbuch zu 
dokumentieren. Die Tankquittung ist dem Fahrtenbuch beizufügen. Notfalls kann 
auch an anderen Tankstellen getankt werden, hier muss der Betrag privat verauslagt 
und dann im Rahmen der Dienstreiseabrechnung abgerechnet werden. 

Defekt: 
Bei Defekten, die ein Weiterfahren unmöglich machen, kann die Mobilitätsgarantie 
des Herstellers in Anspruch genommen werden. Die entsprechende Notrufnummer 
befindet sich auf der Infokarte in den Fahrzeugpapieren. Über die Notrufnummer 
kann auch die Weiterfahrt, Hotelübernachtung o.ä. organisiert werden. 

Unfall: 
Es ist das Merkblatt für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer siehe Anlage 2 zu beachten. 
Nach Unfällen, die ein Weiterfahren unmöglich machen, kann die Mobilitätsgarantie 
des Herstellers in Anspruch genommen werden. Die entsprechende Notrufnummer 
befindet sich auf der Infokarte in den Fahrzeugpapieren. Über die Notrufnummer 
kann auch die Weiterfahrt, Hotelübernachtung o.ä. organisiert werden.  
 

6. Nach der Fahrt 

Sofern der Tankinhalt weniger als 1/3 beträgt, sollte das Fahrzeug vor dem Abstellen 
betankt werden. Das Fahrzeug ist nach Ende der Fahrt durch den 
Kraftfahrzeugführer auf Beschädigungen und sichtbare Mängel zu prüfen. 
Unregelmäßigkeiten sind unverzüglich zu melden unter Verwendung Anlage 1. 
Das Fahrtenbuch ist zu vervollständigen.  
Die Schlüssel und Fahrzeugpapiere sind schnellstmöglich persönlich an das 
Dezernat Liegenschaften/Bau/Technik zurückzugeben.   



 

 

  

 

 

Seite 3 von 4 
Alle Bezeichnungen gelten in weiblicher und männlicher Form!  

Nutzung der Dienstkraftfahrzeuge_220328 

 

Anlage 1 

Name   Datum   Kennzeichen  Unterschrift 

 

______________ ______________ ______________ ______________ 
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Anlage 2: 

 

 

 


